
Straftaten in ihrer Vielgestaltigkeit vorzudringen. Diese 
Gerichte erkennen nur ungenügend, daß bei der 
Untersuchung und Beurteilung der von Jugendlichen 
begangenen Sexualdelikte spezifische Fragen der Ver
antwortungsreife auftreten, die nicht nur für die Schuld
fähigkeit der Täter, sondern darüber hinaus auch für 
die Einbeziehung der wirksamsten erzieherischen Kräfte 
und die inhaltliche Ausgestaltung der auszusprechen
den Erziehungsmaßnahmen oder Strafen entscheidend 
sein können.
Es ist vor allem zu untersuchen, warum und wie der 
Jugendliche zu Verhaltensweisen kam, die im Wider
spruch zu den sozialistischen Moralgesetzen stehen, 
welche konkreten Bedingungen in seinem Lebensbereich 
sein Sexual verhalten bestimmten, wie ihm entsprechend 
seiner sexuellen Reife von den Erwachsenen geholfen 
wurde, sich die gesellschaftlichen Normen im Ver
halten gegenüber Frauen und Mädchen bewußt zu 
machen. Ein schematisches Herangehen an die Be
urteilung seines Verhaltens beeinträchtigt von vorn
herein die Wirksamkeit der gerichtlichen Tätigkeit und 
ihre Überzeugungskraft. Die Aufklärung der persön
lichen und gesellschaftlichen Entwicklung des straffällig 
gewordenen Jugendlichen darf sich nicht — wie das 
noch häufig vorkommt — auf die Feststellung äußerer 
Lebensdaten beschränken; die Gerichte müssen sich 
vielmehr bemühen, die Bedingungen der Herausbildung 
seines Individualbewußtseins sichtbar zu machen. Diese 
Feststellungen sind eine wichtige Grundlage für die 
Beurteilung der Verantwortungsreife des Jugendlichen; 
aus ihnen können die für seine weitere Erziehung so
wie zur Beseitigung von Ursachen und straftatbegünsti
genden Bedingungen notwendigen Maßnahmen ab
geleitet werden.
Vor dem Stadtbezirksgericht Berlin-Köpenick hatten 
sich sieben Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren 
wegen eines gemeinschaftlich begangenen Notzucht
verbrechens zu verantworten. In der Beweisaufnahme 
wurde zur Person der Jugendlichen im wesentlichen 
festgestellt, aus welcher Klasse sie entlassen wurden, 
welche Zensuren die Zeugnisse ausweisen, wie die 
Leistungen in der beruflichen Ausbildung sind u. ä. Die 
konkreten Umstände und Bedingungen der Formung 
ihrer Persönlichkeit, die Aneignung sittlicher Ver
haltensweisen in den verschiedenen Kontaktgruppen 
ihres Lebensbereiches, ihre sexuelle Entwicklung und 
Erziehung, insbesondere die Entwicklung ihrer Fähig
keit, sexuelle Bedürfnisse zu beherrschen und zu lenken, 
wurden jedoch nicht aufgeklärt. Die hier fehlende tief
gehende Erforschung des Entwicklungsweges der ange- 
klagten Jugendlichen spielt auch für die psychiatrische 
oder psychologische Begutachtung eine wichtige Rolle, 
weil der mit der Begutachtung beauftragte Wissen
schaftler nur auf Grund umfangreicher Kenntnisse von 
Einzelheiten der Persönlichkeitsbildung Straffälliger 
eine richtige Aussage über die zu beurteilenden Um
stände treffen kann.

Die Begutachtung der Persönlichkeit 
und ihrer Entwicklung
Soweit die Gerichte dazu übergegangen sind, mehr als 
bisher bei Jugendlichen, die Sittlichkeitsdelikte be
gangen haben, Sachverständige zur Begutachtung hin
zuzuziehen, entspricht das den Erfordernissen einer 
gründlichen Sachaufklärung. Das ist vor allem deshalb 
notwendig, weil die Pubertät der Jugendlichen in der 
Regel nicht ohne Einfluß auf ihr Verhalten zum anderen 
Geschlecht ist.
Die Gerichte stützen sich jedoch oft nicht auf die Sach
kunde der Gutachter, wenn es um die Aufdeckung der 
Ursachen und Bedingungen der Straftat und im Zu
sammenhang damit um die künftige erzieherische Ein
wirkung auf den Jugendlichen geht.

In einigen Fällen haben Sachverständige in Wahr
nehmung ihrer Verantwortung bei der Mitwirkung im 
Strafverfahren nicht nur zur Zurechnungsfähigkeit bzw. 
Verantwortungsreife des Jugendlichen Stellung ge
nommen, sondern sich auch zu den Ursachen und Be
dingungen der Straftat geäußert und wertvolle Hin
weise für die weitere erzieherische Einwirkung auf den 
Jugendlichen gegeben, ohne daß die Gerichte daraus 
die erforderlichen Schlußfolgerungen zogen.
So hat das Kreisgericht Rathenow den Jugendlichen 
Sch. von der Anklage der fortgesetzten Unzucht mit 
Kindern freigesprochen, weil die Voraussetzungen des 
§ 4 JGG nicht gegeben waren. Der Jugendliche ist aus 
der 7. Klasse entlassen worden und hat mit der Lehre 
als Traktorist begonnen. Er ist flatterhaft; seine schu
lischen Leistungen lagen weit unter dem Durchschnitt. 
Er ist unbeständig und fühlt sich zu wesentlich Jünge
ren hingezogen, da er auf Grund seiner Zurück
gebliebenheit von Gleichaltrigen nicht ernst genommen 
wird. Vorbildlich verhielt er sich bei schwerer körper
licher Arbeit, bei der er seine Kraft einsetzen konnte.
Im Lehrlingskollektiv wurde er oft wegen seines noch 
verspielten Verhaltens gehänselt und als „schwarzes 
Schaf“ bezeichnet. Auch im Elternhaus fand er nicht 
den richtigen Halt und das erforderliche Verständnis. 
Der sachverständige Gutachter ging auf alle diese Pro
bleme ein, um den richtigen Weg und die richtigen 
Methoden für die künftige Erziehung finden zu helfen. 
Er führte u. a. aus, daß der Jugendliche entwicklungs
fähig sei. Er müsse jedoch im Kollektiv ernst genommen 
werden. Sein Arbeitseinsatz müsse so gesteuert werden, 
daß er ein gesundes Maß von Anerkennung für die 
ihm möglichen körperlichen Leistungen erfahre. Hohe 
intellektuelle Ansprüche dürften an ihn nicht gestellt 
werden, da ein Schwachsinn vom Grade der Debilität 
vorliege. Er sei leitbar, einsichtig und ausgeglichen, 
wenn Erlebnisse der Überforderung ausgeschlossen 
blieben. Je weniger sich der Jugendliche sozial isoliert 
fühle, je mehr Verständnis und Anerkennung er finde 
(Erfolgserlebnisse, wo sie ihm möglich seien), desto ge
ringer sei die Gefahr eines Rückfalles. Es komme darauf 
an, ihn wie einen Jugendlichen mit normaler Intelli
genz und psychisch altersgemäßer Reife anzuleiten. Ihn 
wegen seiner minderen Leistungen zu tadeln, werde die 
bei ihm vorhandenen Stauungen nur vermehren. Seine 
Erziehung dürfe nicht durch Belehrungen bestimmt 
sein, sondern müsse richtig und geduldig auf eine Ge
wohnheitsbildung abgestellt sein.
Das Kreisgericht hat diese wertvollen Hinweise nicht 
genützt. So hat es nicht eingehend mit dem Referat 
Jugendhilfe beraten, welche konkreten Schlußfolgerun
gen sich daraus für die Arbeit mit dem Jugendlichen 
ergeben, und es hat dem Referat auch die Aussprache 
mit dem Schutzaufsichtshelfer allein überlassen. Dieser 
Helfer arbeitet unmittelbar mit dem Angeklagten zu
sammen; es wäre daher gut gewesen, auah mit ihm und 
möglicherweise dem Sachverständigen den richtigen 
Weg für die weitere Erziehung und deren inhaltliche 
Ausgestaltung festzulegen.
Die Nichtbeachtung solcher Hinweise der Sachverstän
digen, der Umstand, daß dem Sachverständigen, der 
die Zurechnungsfähigkeit bzw. Verantwortungsreife 
begutachten soll, nicht gleichzeitig die Aufgabe gestellt 
wird, Ursachen und Bedingungen der Straftat einzu
schätzen und Vorschläge für die weitere Erziehung des 
Jugendlichen zu unterbreiten, sowie die noch vor
handenen Mängel bei der Aufklärung der Umwelt
bedingungen, die sich auf die Herausbildung des indi
viduellen Bewußtseins des Jugendlichen ausgewirkt 
haben, stehen in engem Zusammenhang. Diese Mängel 
werden in dem Maße beseitigt werden, wie es die Ge
richte verstehen, die Differenziertheit jedes Einzelfalls
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